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Afghanistan, Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien, 

Bahamas, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Chile, 

Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, 

Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, 

Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, 

Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Katar, Kiribati, 

Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, 

Luxemburg, Malawi, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 

Monaco, Montenegro, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nordmazedonien, 

Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, 

Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, 

Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, 

Suriname, Timor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechien, Türkei, Tuvalu, 

Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 

Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern: Resolutionsentwurf  
  

 

  Aggression gegen die Ukraine  
 

 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der überragenden Bedeutung der Charta der Vereinten Nationen für 

die Förderung der Herrschaft des Rechts in den Beziehungen zwischen den Nationen, 

 unter Hinweis darauf, dass alle Staaten nach Artikel 2 der Charta verpflichtet sind, in 

ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politi-

sche Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder anderweitig mit den Zielen der Vereinten 

Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen und ihre 

internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen, 

 sowie unter Hinweis auf die nach Artikel 2 Absatz 2 der Charta bestehende Verpflich-

tung, dass alle Mitglieder, um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Rechte 

und Vorteile zu sichern, nach Treu und Glauben die Verpflichtungen, die sie mit der Charta 

übernehmen, erfüllen, 
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 Kenntnis nehmend von der Resolution 2623 (2022) des Sicherheitsrats vom 27. Fe-

bruar 2022, in der der Rat eine Notstandssondertagung der Generalversammlung einberief, 

um die in Dokument S/Agenda/8979 enthaltene Frage zu prüfen, 

 unter Hinweis auf die Resolution 377 A (V) der Generalversammlung vom 3. Novem-

ber 1950 mit dem Titel „Vereint für den Frieden“ und in Anbetracht dessen, dass die feh-

lende Einstimmigkeit der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats auf seiner 8979. Sitzung 

den Rat daran gehindert hat, seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens 

und der internationalen Sicherheit wahrzunehmen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970, in der 

sie die Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehun-

gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 

Nationen billigte, und in Bekräftigung der darin enthaltenen Grundsätze, dass das Hoheits-

gebiet eines Staates nicht zum Gegenstand der Aneignung durch einen anderen Staat als 

Ergebnis der Androhung oder Anwendung von Gewalt gemacht werden darf und dass jeder 

Versuch, die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit eines Staates oder Landes teil-

weise oder gänzlich zu zerstören oder seine politische Unabhängigkeit zu beeinträchtigen, 

mit den Zielen und Grundsätzen der Charta unvereinbar ist, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 3314 (XXIX) vom 14. Dezember 1974, nach 

der „Aggression“ die gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder die politi-

sche Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit der Charta unvereinbare An-

wendung von Waffengewalt durch einen anderen Staat ist, 

 eingedenk der Bedeutung der Wahrung und Festigung des Weltfriedens auf der Grund-

lage der Freiheit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit und der Achtung der Menschenrechte 

sowie der Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen unabhängig 

von ihrem politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System oder von ihrem Ent-

wicklungsstand, 

 unter Hinweis auf die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 

in Europa, die am 1. August 1975 in Helsinki unterzeichnet wurde, und auf die Vereinbarung 

über Sicherheitsgarantien im Zusammenhang mit dem Beitritt der Ukraine zu dem Vertrag 

über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Budapester Memorandum) vom 5. Dezember 

1994, 

 verurteilend, dass die Russische Föderation am 24. Februar 2022 eine „militärische 

Sonderoperation“ in der Ukraine angekündigt hat, 

 erneut erklärend, dass ein sich aus der Androhung oder Anwendung von Gewalt er-

gebender Gebietserwerb nicht als rechtmäßig anerkannt werden darf, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis angesichts von Berichten über Angriffe auf 

zivile Einrichtungen wie Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser und über Opfer unter 

der Zivilbevölkerung, darunter Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und 

Kinder, 

 feststellend, dass die militärischen Operationen der Russischen Föderation innerhalb 

des Hoheitsgebiets der Ukraine ein Ausmaß haben, das die internationale Gemeinschaft in 

Europa seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, und dass dringend gehandelt werden muss, 

um diese Generation vor der Geißel des Krieges zu bewahren, 

 der Erklärung des Generalsekretärs vom 24. Februar 2022 beipflichtend, in der er dar-

an erinnerte, dass die Anwendung von Gewalt durch ein Land gegen ein anderes Land eine 

Zurückweisung der Grundsätze darstellt, zu deren Einhaltung sich jedes Land verpflichtet 

https://undocs.org/ot/S/RES/2623(2022)
https://undocs.org/ot/S/Agenda/8979
https://undocs.org/ot/A/RES/2625(XXV)
https://undocs.org/ot/A/RES/3314(XXIX)
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hat, und dass die aktuelle Militäroffensive der Russischen Föderation gegen die Charta ver-

stößt, 

 unter Verurteilung der Entscheidung der Russischen Föderation, den Bereitschafts-

grad ihrer Nuklearstreitkräfte zu erhöhen, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Verschlechterung der humanitären 

Lage in der und um die Ukraine, wo ständig mehr Binnenvertriebene und Flüchtlinge huma-

nitäre Hilfe benötigen, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass der Konflikt angesichts dessen, 

dass die Ukraine und die Region zu den weltweit wichtigsten Getreide- und Agrarexportge-

bieten gehören, und zu einem Zeitpunkt, zu dem Millionen Menschen in mehreren Welt-

regionen von Hungersnot betroffen oder unmittelbar bedroht sind oder unter schwerer Er-

nährungsunsicherheit leiden, sich nachteilig auf die weltweite Ernährungssicherheit sowie 

auf die Energiesicherheit auswirken könnte, 

 unter Begrüßung der fortwährenden Anstrengungen des Generalsekretärs und der Or-

ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und anderer internationaler und 

regionaler Organisationen, die Deeskalation der Situation in Bezug auf die Ukraine zu un-

terstützen, und unter Befürwortung eines anhaltenden Dialogs, 

 1. bekräftigt ihr Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territo-

rialen Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, ein-

schließlich ihrer Hoheitsgewässer; 

 2. missbilligt auf das Schärfste die Aggression der Russischen Föderation gegen 

die Ukraine unter Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 4 der Charta; 

 3. verlangt, dass die Russische Föderation ihre Gewaltanwendung gegen die 

Ukraine sofort einstellt und jede weitere rechtswidrige Androhung oder Anwendung von 

Gewalt gegen jedweden Mitgliedstaat unterlässt; 

 4. verlangt außerdem, dass die Russische Föderation alle ihre Streitkräfte unver-

züglich, vollständig und bedingungslos aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine innerhalb ihrer 

international anerkannten Grenzen abzieht; 

 5. missbilligt die Entscheidung der Russischen Föderation vom 21. Februar 2022 

im Zusammenhang mit dem Status bestimmter Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk 

in der Ukraine als eine Verletzung der territorialen Unversehrtheit und der Souveränität der 

Ukraine und als mit den Grundsätzen der Charta unvereinbar; 

 6. verlangt, dass die Russische Föderation die Entscheidung im Zusammenhang 

mit dem Status bestimmter Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk in der Ukraine un-

verzüglich und bedingungslos rückgängig macht; 

 7. fordert die Russische Föderation auf, sich an die in der Charta und in der Erklä-

rung über freundschaftliche Beziehungen1 verankerten Grundsätze zu halten; 

 8. fordert die Parteien auf, sich an die Minsker Vereinbarungen zu halten und in 

den einschlägigen internationalen Rahmen, einschließlich des Normandie-Formats und der 

Trilateralen Kontaktgruppe, konstruktiv auf deren vollständige Durchführung hinzuwirken; 

 9. verlangt, dass alle Parteien den sicheren und ungehinderten Durchlass zu Zielen 

außerhalb der Ukraine gestatten und den raschen, sicheren und ungehinderten Zugang zu 

_______________ 

1 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
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humanitärer Hilfe für die Hilfebedürftigen in der Ukraine erleichtern, dass sie Zivilpersonen, 

einschließlich des humanitären Personals, und Menschen in verletzlichen Situationen, dar-

unter Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, indigene Völker, Migrantin-

nen und Migranten und Kinder, schützen und die Menschenrechte achten; 

 10. missbilligt die Beteiligung von Belarus an dieser rechtswidrigen Gewaltanwen-

dung gegen die Ukraine und fordert das Land auf, seinen internationalen Verpflichtungen 

nachzukommen; 

 11. verurteilt alle Verletzungen des humanitären Völkerrechts sowie alle Menschen-

rechtsverletzungen und -übergriffe und fordert alle Parteien auf, die einschlägigen Bestim-

mungen des humanitären Völkerrechts, einschließlich der Genfer Abkommen von 19492 und 

des Zusatzprotokolls I von 19773, soweit anwendbar, strikt einzuhalten und die internatio-

nalen Menschenrechtsnormen zu achten, und verlangt in dieser Hinsicht ferner, dass alle 

Parteien die Schonung und den Schutz des gesamten Sanitätspersonals und ausschließlich 

medizinische Aufgaben wahrnehmenden humanitären Personals, seiner Transportmittel und 

Ausrüstung sowie der Krankenhäuser und anderer medizinischer Einrichtungen gewährleisten; 

 12. verlangt, dass alle Parteien ihren nach dem humanitären Völkerrecht bestehen-

den Verpflichtungen vollständig nachkommen, die Zivilbevölkerung und zivile Objekte zu 

schonen, für die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Gegenstände weder anzugreifen noch 

zu zerstören, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen und humanitäres Personal und für 

humanitäre Hilfseinsätze verwendete Sendungen zu schonen und zu schützen; 

 13. ersucht den Nothilfekoordinator, 30 Tage nach der Verabschiedung dieser Re-

solution einen Bericht über die humanitäre Lage in der Ukraine und über die humanitären 

Maßnahmen vorzulegen; 

 14. fordert nachdrücklich die sofortige friedliche Beilegung des Konflikts zwischen 

der Russischen Föderation und der Ukraine durch politischen Dialog, Verhandlungen, Ver-

mittlung und andere friedliche Mittel; 

 15. begrüßt und fordert nachdrücklich die fortgesetzten Anstrengungen des Gene-

ralsekretärs, von Mitgliedstaaten, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa und anderer internationaler und regionaler Organisationen zur Unterstützung der 

Deeskalation der aktuellen Situation sowie die Anstrengungen der Vereinten Nationen, na-

mentlich des Krisenkoordinators der Vereinten Nationen für die Ukraine, und humanitärer 

Organisationen zur Bewältigung der humanitären Krise und der Flüchtlingskrise, die durch 

die Aggression der Russischen Föderation entstanden sind; 

 16. beschließt, die elfte Notstandssondertagung der Generalversammlung vorläufig 

zu vertagen und den Präsidenten der Generalversammlung zu ermächtigen, die Tagung auf 

Antrag von Mitgliedstaaten wiederaufzunehmen. 

_______________ 

2 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970–973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 

II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300. 

3 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 

Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1362. 


